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§ 51 K-BO 1996 Zutrittsrechte
 K-BO 1996 - Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.03.2025

(1) Den Organen der Behörde und den Mitgliedern des Landesverwaltungsgerichts im Rahmen ihrer Zuständigkeit

sowie den beauftragten Sachverständigen ist zur Beurteilung des Vorhabens, zur Überwachung des Bauzustandes und

der Einhaltung anderer Verp8ichtungen nach diesem Gesetz im erforderlichen Ausmaß der Zutritt zu allen Teilen der

baulichen Anlage und der Baustelle nach entsprechender Terminbekanntgabe zu gestatten.

(2) Der Eigentümer, der Bauleiter, der Unternehmer, der Hausverwalter, der Hausbesorger oder andere Benützer sind

verp8ichtet, der Behörde alle Auskünfte zu erteilen, die zur Vollziehung dieses Gesetzes durch die Behörde

erforderlich sind.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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